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Anlagen l und 2

 
Staatliche Anerkennung 

 
der Stadt Freudenberg 

 
als Luftkurort 

 
Erl. d. Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales v. 10. 9. 1979 - V B l - 0532.21¹) 

Aufgrund der §§ l Abs. l, 2 Abs. l und 4 Abs. 5 des Kurortegesetzes vom 8. Januar 1975 (GV. NW. 
S. 12/SGV. NW. 2128.1) habe ich unter staatlicher Anerkennung als Kurort der Stadt Freudenberg 
die Artbezeichnung Luftkurort verliehen und die Kurgebietsgrenzen vorläufig festgesetzt Die An-
erkennung ist mit Auflagen verbunden.

Die Anlagen l - textliche Darstellung des Kurgebietes -und 2 - zeichnerische Darstellung der vor-
läufigen Kurgebietsgrenzen - sind Bestandteile dieses Erlasses.
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